
 

Anlage 

zur Beschlussvorlage BV/0456/2021 „Änderung der Hauptsatzung der Stadt Eberswalde“ 

. zur HA-Sitzung am 20.05.2021, . zur StVV-Sitzung am 25.05.2021____________________  

 

Stadt Eberswalde 

Der Bürgermeister 

 

2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Eberswalde 

 

Auf Grundlage der §§ 4 und 28 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg hat die 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eberswalde in ihrer Sitzung am 25.05.2021 folgende 

Satzung beschlossen: 

 

Artikel 1 

Änderung der Hauptsatzung der Stadt Eberswalde 

 

Die Hauptsatzung der Stadt Eberswalde vom 18.12.2018 (Amtsblatt für die Stadt Eberswalde vom 

27. 12. 2018, Jahrgang 26, Nr. 12, Seiten 8 ff.) in der Fassung der 1. Satzung zur Änderung der 

Hauptsatzung der Stadt Eberswalde vom 18.12.2019 (Amtsblatt für die Stadt Eberswalde vom 

28./29. Dezember 2019, Jahrgang 27, Nr. 12, Seite 2) wird wie folgt geändert: 

 

1.) Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

     Der 3. Abschnitt wird wie folgt neu benannt: „3. Abschnitt: Bürgermeisterin/Bürgermeister;  

     Erste Beigeordnete/Erster Beigeordneter“. 

     

     Im 3. Abschnitt wird nach § 11 Bürgermeisterin/Bürgermeister eingefügt: „§ 11a  

     Erste Beigeordnete/Erster Beigeordneter“. 

 

2.) In den 3. Abschnitt wird nach § 11 ein neu formulierter § 11 a eingefügt: 

 

                                                                      „§ 11a 

                                             Erste Beigeordnete/Erster Beigeordneter 

 

     Die Stadt Eberswalde hat eine Erste Beigeordnete/einen Ersten Beigeordneten.“ 

 

3.) § 12 wird wie folgt neu gefasst: 

                                                                      „§ 12 

                               Vertretung der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters 

 

Die Erste Beigeordnete/der Erste Beigeordnete ist die/der allgemeine 

Stellvertreterin/Stellvertreter des Bürgermeisters. Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister kann 

weitere Stellvertreterinnen/Stellvertreter aus dem Kreis derjenigen Bediensteten bestimmen, 

denen die Leitung einer der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister unmittelbar unterstellten 

Organisationseinheit obliegt.“ 
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Artikel 2 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 

Eberswalde, den 

 

 

 

Boginski         Siegel 

Bürgermeister 


